
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Friedhoff, Markus Frohnmaier, 
Ulrich Oehme, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/27759 –

Anschlag auf das Haus des Korrespondenten von Radio France International
(RFI) in der Republik Niger

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Haus des Korrespondenten von Radio France International in der Repub-
lik Niger wurde am Donnerstag, den 25. Februar 2021 in Niamey von Unbe-
kannten zerstört und teilweise niedergebrannt (vgl. https://www.lefigaro.fr/flas
h-actu/niger-la-maison-du-correspondant-de-rfi-vandalisee-et-incendiee-a-nia
mey-20210225, https://www.leparisien.fr/international/niger-la-maison-du-cor
respondant-de-rfi-vandalisee-et-incendiee-a-niamey-25-02-2021-ZJ3NMGAK
F5BHXFGM6V6ZYGWZLU.php). Der Reporter kam unversehrt davon 
(ebd.).

Der Anschlag auf das Haus von M. K. fand in einem angespannten politischen 
Umfeld im Zusammenhang mit der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen 
am Sonntag, den 21. Februar 2021 statt (ebd.). Die nigrische unabhängige na-
tionale Wahlkommission (Céni) verkündete am Dienstag, den 23. Februar 
2021 den Wahlsieg des Regierungskandidaten Mohamed Bazoum mit 
55,7 Prozent der Stimmen gegen den Oppositionskandidaten Mahamane Ous-
mane, der diese Ergebnisse bestritt und sich mit 50,3 Prozent der Stimmen 
zum Sieger erklärte (ebd.).

Ferner geschah der oben genannte Anschlag in einem Kontext, wo der Unmut 
über den europäischen, insbesondere den französischen Militäreinsatz in Ni-
ger, Mali und Burkina Faso wächst (https://www.kas.de/de/kurzum/detail/-/co
ntent/sahel-gipfel-in-pau-ein-neuer-anlauf).

1. Ist der Bundesregierung der Anschlag auf das Haus des Korrespondenten 
von Radio France International (RFI) am 25. Februar 2021 in Niger be-
kannt (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Wenn ja, hat die Bundesregierung noch andere Kenntnisse bzw. Erkennt-
nisquellen oder Ergänzungen, die die obigen Informationen vervollständi-
gen (wenn ja, bitte ausführen)?
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2. Hat die Bundesregierung konkrete Kenntnisse hinsichtlich des Hinter-
grunds des oben erwähnten Anschlags auf den Korrespondenten, und 
wenn ja, welche?

3. Wenn der Bundesregierung Informationen zu dem Anschlag auf den Kor-
respondenten vorliegen, sieht die Bundesregierung dann Anzeichen dafür, 
dass es sich bei dem genannten Anschlag um eine systematische Form der 
Politisch motivierten Kriminalität handeln könnte, und wenn ja, wie be-
gründet die Bundesregierung ihre Auffassung?

Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet.
Der Vorfall ist der Bundesregierung bekannt. Nach der Bekanntgabe der vor-
läufigen Ergebnisse der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen kam es an 
mehreren Tagen zu gewaltsamen Ausschreitungen, insbesondere in der Haupt-
stadt Niamey. Im Zusammenhang mit diesen Unruhen wurde der genannte An-
schlag verübt. Erkenntnisse zu den Beweggründen der Täter liegen der Bundes-
regierung nicht vor.

4. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über strukturelle Zusammenhänge 
zwischen der steigenden anti-französischen Stimmung im Sahel (https://w
ww.kas.de/de/kurzum/detail/-/content/sahel-gipfel-in-pau-ein-neuer-an
lauf) und dem Anschlag auf das Haus von M. K., dem Korrespondenten 
von Radio France International, am 25. Februar 2021 in Niger?

Nach dem Kenntnisstand der Bundesregierung war insbesondere das von der 
Opposition angezweifelte Wahlergebnis Gegenstand der Proteste. Anhaltspunk-
te zu gezielten Übergriffen auf französische Einrichtungen in Niger im Rahmen 
der Proteste wie auch Erkenntnisse über Zusammenhänge im Sinne der Frage-
stellung liegen der Bundesregierung nicht vor. Darüber hinaus wird auf die 
Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

5. Sieht die Bundesregierung durch den Anschlag auf das Haus von M. K., 
dem Korrespondenten von Radio France International, am 25. Februar 
2021 in der Republik Niger Anzeichen für eine gewisse Bedrohung hin-
sichtlich der Sicherheit von deutschen Auslandskorrespondenten bzw. Mit-
arbeitern der Deutschen Welle (DW) in der Republik Niger oder im Sahel?

Die volatile Sicherheitslage und die Aktivitäten terroristischer Gruppierungen 
in der gesamten Sahel-Region einschließlich der Republik Niger bedingen ein 
allgemein erhöhtes Sicherheitsrisiko, auch für die Tätigkeit von Journalistinnen 
und Journalisten.

6. Beeinträchtigen oder verhindern die aktuellen Unruhen in Niger (vgl. Vor-
bemerkung der Fragesteller) die Umsetzung von deutschen Entwicklungs-
projekten?

Wenn ja, inwiefern, und beabsichtigt die Bundesregierung, Maßnahmen zu 
ergreifen (wenn ja, bitte ausführen, welche)?

Die wenige Tage anhaltenden und vor allem auf Niamey konzentrierten Pro-
teste beeinträchtigen die Umsetzung von deutschen Entwicklungsprojekten in 
Niger derzeit nicht.
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